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Steuer-Nr. 66/2700/8304 
Finanzamt Osnabrück - Stadt 

Geschäftsführer 
F. Blok, R. Küster  

Vorsitzender des Aufsichtsrates 
Dr. F. Brickwedde 
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Information zu Impfschutz 
 
Sehr geehrte Schülerin, sehr geehrter Schüler, 
 
in der berufspraktischen Ausbildung zum/zur Pflegeassistent/in ist ein Kontakt mit biologischen Arbeits-
stoffen nicht auszuschließen, daher ist laut Biostoffverordnung zu Ihrem Schutz und im Interesse der 
pflegerischen und sozialpädagogischen Einrichtungen ein ausreichender Immunschutz grundsätzlich 
vorgeschrieben und nachzuweisen. 
 
Besteht ein regelmäßiger Kontakt zu Kindern, Jugendlichen und anderen Personen, sowie ein regelmä-
ßiger direkter Kontakt innerhalb der Pflege zu Ausscheidungen der betreuten Klienten und Patienten 
muss ein Immunschutz gegen folgende Erkrankungen per ärztlicher Bestätigung nachgewiesen 
werden: 
 

 Keuchhusten (Bordetella pertussis) 

 Masern (Masernvirus) 

 Mumps (Parotitis epidemica) 

 Röteln (Rubellavirus) 

 Windpocken (Varizella-Zoster-Virus) 

 Hepatitis B 
 
Ergänzend ist auch der Immunschutz gegen Hepatitis A sinnvoll und empfohlen, aber nicht verpflichtend 
vorgeschrieben. 
 
Sollten Sie keinen ausreichenden Immunschutz haben, wenden Sie sich bitte an ihren Hausarzt, bzw. 
das Gesundheitsamt oder Ihre Krankenkasse. 
 
 
gez. Kerstin Moldenhauer     gez. Christine Hochtritt  
Akademieleitung      Fachbereichsleitung Pflegeassistenz   
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Nachweis des ausreichenden Impfschutzes zur Aufnahme einer Ausbildung zum/zur  
Pflegeassistent/in zur Vorlage beim Hausarzt. 
 
Ärztliche Bescheinigung  
gem. Biostoffverordnung über bestehenden Impfschutz und Immunschutz  
 
 
Name: …………………………………. Vorname:……………………………Geb.Dat:……………..….. 
 
Straße:……………………………………………………………Wohnort:…………………………..…….. 
 
 
Gemäß Biostoffverordnung besteht ein vollständiger Impfschutz bezüglich folgender Krankheiten: 

(bitte entsprechend ankreuzen) 

o Masern  o 1 Impfung  o 2 Impfungen 

o Mumps  

o Röteln  

o Keuchhusten  

o Windpocken  

 

Nachstehende Krankheiten wurden bereits durchgemacht: 

(bitte entsprechend ankreuzen) 

o Masern 

o Mumps  

o Röteln  

o Keuchhusten  

o Windpocken 

 

Gemäß Biostoffverordnung besteht ein vollständiger Impfschutz bezüglich folgender 

Krankheiten: 

(bitte entsprechend ankreuzen) 

o Hepatitis A (nicht verpflichtend) 

o Hepatitis B  

 
 
 

 

__________________________________  ___________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift der Ärztin/des Arztes Stempel 

 


